
Bekanntmachung

Betreff: Vollzug  der  Baugesetze;  Aufstellung  Bebauungsplans  Nr. 23,,Am

Salitenueg"  für  den  Bereich  Fl.-Nr.  84, nach  § 13  a BauGB

hier: Erneute  verkürzte  und  beschränkte  öffentliche  Auslegung  gemäß

§ 3 Abs.  2 i.V.m.  § 4 und  § 4a BauGB

Der  Gemeinderat  Emmerting  hat  in seiner  Sitzung  am  15.02.2022  die

eingegangenen  Stellungnahmen  der  ersten  Auslegung  vom  08.12.2021  bis

17.01.2022  beschlussmäßig  behandelt.  Aufgrund  der  im  Beteiligungsverfahren

vorgebrachten  Anregungen  erfolgten  gemäß  Abwägungsbeschluss  vom 15.02.2022

einzelne  Anderungen  von  Festsetzungen  im Planentwurr,  im Einzelnen:

*  Abgrenzung  des  Nutzungsbereichs  V,  in diesem  Bereich  sind  nur

Einzelhäuser  zulässig  (gemäß  bisherigem  Planentwurf  waren  auch

Doppelhäuser  zulässig)

*  Im Nutzungsbereich  IV sind keine  Flachdächer  zulässig  (gemäß  bisherigem

Planentwurf  waren  auch  Flachdächer  zulässig).

Sonstige  Änderungen  in der  Plandarstellung  sind redaktionelle  Anpassungen  bzw.

betreffen  lediglich  Hinweise.

In der  Sitzung  des  Gemeinderates  Emmerting  am 15.02.2022  wurde  aufgrund  der

Anderungen  der  ursprünglichen  Entwurfsplanung  zur  Aufstellung  des BBP  Nr. 23

,,Am Saliterweg"  für  den  Bereich  Fl.-Nr.  84 die nochmalige  verkürzte  und beschränkte

öffentliche  Auslegung  angeordnet.

Anregungen  können  nur  zu den  Änderungen  der  Festsetzungen  vorgebracht  werden

(§ 4a Abs.  3 Satz  2 BauGB).  Zu den  sonstigen  Festsetzungen  und den hierzu  bereits

erfolgten  Abwägungsbeschlüssen  vom 15.02.2022  können  keine  Anregungen  mehr

vorgebracht  werden.

Diese  Änderungen  von Festsetzungen  sind im nachfolgenden  Planentwurf  - der

Bestandteil  dieser  Bekanntmachung  ist  - durch  magentafarbige  Markierung

hervorgehoben.



C. FE8T!ETZUNaeN  DURCH  TEXT

1.  Art  der  baiullch«in  Nu'hung

I1  Der Geltungsberelch  wlrd als allgemelneg  Wohngeblst  geJß  § 4 BauNVO  faslge»tzl

2. Maß d*r  baullah*n  Nutzung

2.1 Dle Grundflöchenzahl (GR2) gemäß § 19Abs. 4 BauNVO betr%t O,4.

2,2 DIeAbstandsfläatwr«Mrt,8Abs,6SatziBsyBOslndelnztilialten.

3i Bauwls*

3.1 DleofhineBauwelsewIrdfestgesetzl.

3,2  ImNutzungsbereldiIaIrid!lnzelhäuseroderOoppelMuserzuläsalg,lmNiitaingsb«eIehVsIndElnzeIhäuser
zuläs*lg, Je Elnzelhaus slnd max. 2 Wohnelrihelten zulässlg, % [)oppelhaushälfte Ist 1 Wohnelnhelt zulässlg,

3,3  In dOn Nutzungsbsrslchsn  Il und Ill !ilnd  Elnzslhäusar  (Mehrramlll*ösr)  zulässlg.
In den Nutzungsberelchen Il und Ill slnd le Mehrfarnlllenhaus max, 8 Wohnelnhelten zufölsslg, Ausnahmswlse
könrsii  auch mshr  Wohslnh*lteri  zugslaasori  werden,

3,4  Im Nutzungsberelch  IV slnd Elnzelhäuser,  Doppelhäuser  omr  Relhenhäuser  zulässlg,  Ja Elnzelhaus  slnd
max, 2 Wohnelnhelten  zulässlg,  )e Doppelhaushälrte  oder  Relhenhauselemenl  Isl 1 Wohnelnhelt  zuläsalg,

4. Zuläailgk*lt  von  Nmb*nanlagen

4,1 Untergeordnste  Nebsrianlagsn  nach § 14 Abs. '1 BauNVO  slnd Im Rahmsn  des § 23Abs,  5 BauNVO
atißerhalb  der überbaubaren  Griimstücksflächen  rnlt elner  max, Gnmflädie  »n  16 m'  und mlt elner
Iraufseltlgen  Wandhöhe  vori max. 3,0 €i m, bezogen  aur das gemä(l  Fesiae €zung  C,5,2  angegllbn*
Galände,  zulässlg,
Angrenzend  an öfferitlidie  Verkehrsflächen  ist eine Grenzbebauung  gernäß  Ad,  6 Abs, 7 Sat  1 Nr, 1 BayEiO
unzuläeslg,  elnAbatam  von mln. 1,ö  m zur Grundstkksgrenze  Ist elnzuhalten,  Es glll  dle !'atzung  öber
örillche  Bauhrlften  'Abshandsfiäbn  fl)r Wlntergärten  und überdachte  P*rgolen'  vom 10, Junl 2009
der  Gemelme  Emmeföng.

5. Höh*nlag*  d*r  G*Muö

ß,1 In den Nulzungsberelcheri  l, IV und V mrd  elle traufsel1lge  Waiidhöhe  mlt max, 6.40 m foatgesetzt,
In den Nutzungsberelchen  Il und Ill wlm  dle traurseltlgo  Wandhöhe  mll  max, 8170  m feslgesetzt,
Als traufseitige  Wardhe)he  gilt  das Maß ab Oberkante  Ferligfußboden  im Erdgeschoss  bis zum Schnittpunkt
derAußenwand  mll  der Dachhaul  an der Traufselte,

5,2 Dle Höhenlage,  Oberkante  Fer €lgfußboden  Im Erdgeachass,  muss  zwlachen  O,25 m und O,35 m (iber  der
Bezugsgel  Ilegen,  Ala B*zugsgeländshöh*  gllt  dls gsplante  FahrbahnhThe  der  Ersdilleßungsstraße

anfdsechr(G)uruu:dgesnti)od«dsezr%,aigt:t(blnutnagrpoenldateIosnnadsfflrrldlcuhrcehnPblanmznedlcehessrilnadrnurelmbe%enunmFgaähnrgblalchhnehönUhsmn!alng zur
Elrifögung  der Häuser  zulässlg,  Zu b*nachbarten  Grundstöcken  hln Ist das Gelände  ohne  Stellbäschungeri
oder  Stützmauem  anzuglelöm,

6. Osataltung  der  (mibäude

6,I  DerFlratlstjewelIsparalIelzurlJngsseltedesCiebJludesar'vuardnen,

6,2  Im Nutzungsberelch  Il darf  der  elrazelne Baukörper  max. 32,5 m lang und max, 15,5 m brelt  seln,

6.3  In den Nutnngsber*ldien  Il und Illlst  das  2. Obergoschoss  zur(kkgosett  als Staffelgesdioss  anzumgon,

6,4  Dadiform:
In dsn Nulzungsberslöen  l, rV und V slnd als Dachformon  rür Haupt-  und Nebsrp  Sattsldäc)'*r  (SO)
oderWalmdädier  (WD) mlt elner  Dachnelgung  von 20'  - 32'  zul!isslg.
In den Nutzungsberelchen  Il und Ill slnd sud'i  Flachdkher  zulässlg,
Für untergeordwte  Nebenanlagon  (Terragsonübomachungon,  Caiports,  Gartsnhütlen,
ElngangsÜberdachungen  etc,)  slnd audi  Flach-  (FD)  und Pultdächer  (PD) mlt  elner  Dachnelgurq  von
bls zu 10"  zufösalg,  Garageri,  dle an elner aeltllcheri Grundstt)akagmnze anelnander @ebaut werden,
müsssn  dla gloletm  Oachfory  aufwalsen,
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Die Änderungen  in der  Entwurfsplanung  und die Begründung  liegen  in der  Zeit  vom

25.02.2022  bis  11.03.2022

in den Amtsräumen  der  Verwaltungsgemeinschaff  Emmerting,  Untere  Dorfstraße  3,

84547  Emmerting,  Bauamt,  OG 13 öffentlich  aus.  Während  der  Auslegungsfrist  kann

jedermann  Stellungnahmen,  Anregungen  und  Bedenken  zu  den  ausgelegten
Unterlagen  (Anderungen  in der  Entwurfsplanung,  Begründung  und  Ubersicht)

schriftlich  oder  während  der  Dienststunden  zur Niederschriff  im Bauamt  abgegeben.

Es wird darauf  hingewiesen,  dass  nicht  fristgerecht  abgegebene  Stellungnahmen,
Anregungen  und  Bedenke  bei  der  Beschlussfassung  über  den  Bauleitplan

unberücksichtigt  bleiben  können  und  dass  ein  Antrag  nach  § 47  der

VerwaItungsgerichtsordnung  unzulässig  ist,  soweit  mit ihm  nur  Einwendungen

geltend  gemacht  werden,  die vom Antragsteller  im Rahmen  der Auslegung  nicht,
oder  verspätet  geltend  gemacht  wurden,  aber hätten geltend  gemacht  werden

können.

Emmerting,  ü 6.02.2022

Gemeinde  Emmerting

Siegfried  Ribesmeier

Zweiter  Bürgermeister
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zum  Aushanq  an die  Amtstafel:

angeheftet  am  17.02.2022

abzunehmen  am  14.03.2ü22

abgenommen  am:


